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ERKANNTNIS DES ZUGER STADT- UND AMTSRATES IM STREIT ZWISCHEN

HPTM. BEAT JAKOB ZURLAUBEN[GEST. 1625 ] UND BARBA¬
RA LANGENFELDER

Heute seien vor dem Stadt - und Amtsrat Hptm. Beat Jakob Zurlau¬
ben und Meister Jakob Hafner erschienen . Dabei habe sich Hptm.
Zurlauben beklagt , dass seine Schwägerin Barbara Langenfelder
"über alle mit Jren alTkie in der Statt Zug bywessendt viler miner gnedigen

herren gmaohte verträg wegen syner . . . Ehefrowen seligen Eisbeten Langenfel-

derin Jrer Schwester haab und gutts zu Solothum unnd Jnn selbiger Landtschafft

gelegen zugehörigen haab und gutts Jntrag und hinderung thue auch solches

durch Zulass der Oberkheitt [ Schultheiss und Rat ] daselbsten zu Jren handen

Jnnzüche und verbruche " . Obwohl er , ZUrlauben , und auch andere dies¬

bezüglich mündlich und schriftlich vor der Obrigkeit interveniert
hätten , seien Barbara Langenfelder und deren Gatte [Oswald Meyen-



berg ] von ihrer Haltung nicht abzubringen gewesen . "derhalben er 3
[Zurlaüben] 3 sich nit anderst dann allein by dem Testenment syner lieben

Ehefrowen seligen als die ermelter Barbara Jrer Schwester nach synem abster¬

ben oder wo sy nit meher Jnn Leben Jren nechsten von der Mutter Eisbetten

Pflugerin seligen harkhormenden verwantten Ein Thusendt guldin vermachet

zuentheben wüsse 3 unangesehen Jme vill mehrers usstande darzu Jn Jnn grosse

. . . umbkosten geworffen . " Unter Hinweis , dass der Stadt - und Amts¬
rat in dieser Sache schon mehrmals bei [ Schultheiss und Rat von]
Solothurn vorstellig geworden sei , ersuche sie Zurlauben daher,
ihm die besagten 1000 Gl . zuzusprechen . Aufgrund eingeholter
Kundschaften erkenne man denn hiermit , "das syner geliebten frowen
seligen Eisbet Langenfeiderin Testament disers Artickels halber der Tussendt

guldin so wol der Barbara Jrer Schwester als auch Jren von der Mutter nech¬

sten verwandten wegen soll uffghebt . . . syn und er hauptman Batt Jacob noch

syne Erben . . . nit dxxrumb ersucht noch von Jemanden angetastet werden"  mö¬

gen . Da Zurlauben durch diesen Streit überdies vielerlei Unkosten
erwachsen , sei er zudem berechtigt , auch auf andere Güter Barba¬
ra Langenfelders zu greifen . Weil diese im weitern das hinter-
lassene Gut ihres [ früheren ] Gatten Thomas Hafner in liederlicher
Weise verschleudere , soll es dessen Bruder Jakob Hafner oder
seinen Erben ebenfalls gestattet sein , Hand auf den Besitz Bar¬
bara Langenfelders zu legen.

StadtSchreiber Johann Brandenberg
[Auf einem beigehefteten Zettel vermerkte Beat II . Zurlauben
Ca . 1629 ] : "Urkhundt Zu behelff gägen der Solothomischen Ansprach an
den Hauptman säligen . "

Original , mit Siegeln
AH 36, 35- 37 - Blatt 35V und 37 leer
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